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Skripten von Alpmann Schmidt – das komplette 

Examenswissen, systematisch und klausurtypisch 

aufbereitet

Strafurteil und Revisionsrecht in der Assessorklausur
8. Auflage 2015 

In den Bundesländern mit einer zweiten Strafrechtsklausur im Assessorexamen sind das Strafurteil 

als Richterklausur und/oder die Revision als Anwaltsklausur die gängigen Aufgabentypen.

Bei der Urteilsklausur erhalten die Bearbeiter ein Aktenstück, das im Wesentlichen aus Anklageschrift 

und Sitzungsprotokoll besteht. Ein Gutachten braucht üblicherweise nicht angefertigt zu werden. 

Die Bearbeiter müssen dafür Urteilstenor und Urteilsgründe ausformulieren, einschließlich einfacher 

Erwägungen zur Strafzumessung.

Die Revisionsklausur ist die strafrechtliche „Königsdisziplin“. Hier sollen die Bearbeiter – in der Regel 

aus der anwaltlichen Perspektive – alle verfahrensrechtlichen und materiell-rechtlichen Fehler auf-

spüren, die sich aus dem Strafurteil in Verbindung mit dem Sitzungsprotokoll ergeben. Zumeist ist 

in einem Gutachten zu erörtern, ob die Revision zulässig ist und die aufgefundenen Mängel die Auf-

hebung des Urteils begründen. Abschließend ist ein entsprechender Revisionsantrag zu formulieren.

Das vorliegende Buch bringt Ihnen alles bei, was Sie zur erfolgreichen Bewältigung dieser Klau-

suraufgaben benötigen. Im ersten Teil zeigen wir Ihnen, wie Sie gedanklich an die Urteilsklausur 

herangehen und welche Formalien Sie bei den verschiedenen Urteilsformen beachten müssen. Das 

erforderliche Know-how zur Strafzumessung liefern wir mit. Der zweite Teil zur Revision beinhaltet 

schwerpunktmäßig Strafverfahrensrecht, und zwar umfassend dasjenige, das Sie zum Erkennen und 

zur Begutachtung von Verfahrensrügen und Sachrügen brauchen. 

Wie im ersten Band zur StA-Klausur folgt das Buch streng der Denklogik der Fallbearbeitung. Die 

Probleme werden also dort erörtert, wo sie auch auftauchen, wenn Sie in der Prüfung sitzen. Ferner 

erhalten Sie Tipps aus Sicht des erfahrenen Korrektors zur Vermeidung typischer Fehler – und natür-

lich: Musterformulierungen.

Rechtsprechung und Literatur sind bis Juni 2015 berücksichtigt.
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Das Strafurteil als Aufgabe der richterlichen Assessorklausur 1. Teil

1. Teil: Das Strafurteil als Aufgabe der richterlichen Assessorklausur

1Schwerpunkt der richterlichen Aufgaben ist es, die Entscheidung des Gerichts auf-
grund einer Hauptverhandlung – im Regelfall ein Strafurteil (Tenor und Gründe) – zu
entwerfen. Ein ausführliches Gutachten und eine detaillierte Strafzumessung sind
nach dem Bearbeitervermerk regelmäßig entbehrlich. In den Urteilsgründen ist je-
doch darzulegen, ob eine Geld- oder Freiheitsstrafe für angemessen erachtet wird,
welche Strafzumessungserwägungen angestellt worden sind und welche Rechts-
grundlagen dem zugrunde liegen, ob bei einer Freiheitsstrafe eine Strafaussetzung
zur Bewährung in Betracht kommt und welche rechtlichen Grundlagen diese Erwä-
gungen tragen. 

Ein üblicher Bearbeitervermerk lautet:

Vermerk für die Bearbeitung: 

I. Aufgabenstellung  

Die Entscheidung des Gerichts bezüglich des Angeklagten Klümper ist zu entwer-
fen. Zeitpunkt der Entscheidung ist der

13.10.2015.

§ 267 Abs. 4 bzw. Abs. 5 S. 2 StPO sind nicht anzuwenden.

Die Ausführungen zu den persönlichen Verhältnissen des Angeklagten sind erlas-
sen.

Im Falle einer Verurteilung ist der Höhe nach keine bestimmte Strafe auszuspre-
chen. In den Gründen ist jedoch darzulegen:

n von welchem Strafrahmen auszugehen ist,

n welche zugunsten und zulasten des Angeklagten sprechenden Strafzumes-
sungserwägungen angestellt worden sind und welche Rechtsgrundlage dem
zugrunde liegt,

n ob eine Geld- oder Freiheitsstrafe für angemessen erachtet wird,

n ob bei einer Freiheitsstrafe eine Strafaussetzung zur Bewährung in Betracht
kommt und welche rechtlichen Grundlagen diesen Erwägungen zugrunde lie-
gen; soweit es in diesem Zusammenhang auf die Höhe der Freiheitsstrafe an-
kommen sollte, sind Ausführungen erforderlich, in welcher Größenordnung
eine Strafe zu erwarten ist.

Ein bei eventueller Strafaussetzung zur Bewährung zu erlassender Beschluss
braucht nicht gefertigt zu werden.

Wird ein rechtlicher Hinweis für erforderlich gehalten, so ist zu unterstellen, dass
dieser ordnungsgemäß erfolgt ist. Eine solche Vorgehensweise ist in einer Fußno-
te kenntlich zu machen.

Werden eine richterliche Aufklärung oder eine Beweiserhebung für erforderlich
gehalten, so ist zu unterstellen, dass diese ordnungsgemäß erfolgt und ohne Er-
gebnis geblieben sind. Eine solche Vorgehensweise ist in einer Fußnote kenntlich
zu machen.

Eine Haftentscheidung ist nicht Gegenstand der Bearbeitung.

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nach dem StVG sind nicht zu prüfen. 
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2

Das Strafurteil als Aufgabe der richterlichen Assessorklausur1. Teil

1. Abschnitt: Gutachtliche Vorüberlegungen

2 Zunächst sind als Vorüberlegungen zu dem anzufertigenden Urteilsentwurf die ver-
fahrens- und materiell-rechtlichen Punkte zu untersuchen. Es folgt die Prüfung, wel-
che Konsequenzen daraus für die Urteilsfassung gezogen werden können.

Prüfung der verfahrens- und materiell-rechtlichen Fragen

Bestimmend ist auch hier der prozessuale Aufbau.

I. Prozessvoraussetzungen

3 Es müssen zunächst die Prozessvoraussetzungen für das Verfahren gegeben sein,
also deutsche Gerichtsbarkeit, Zuständigkeit, anderweitige Rechtshängigkeit, entge-
genstehende Rechtskraft, wirksame Anklage und wirksamer Eröffnungsbeschluss.

II. Wegen welcher Straftaten hat ein Schuldspruch zu erfolgen?

Sodann wendet man sich der Kernfrage zu, nämlich ob und wegen welcher Strafta-
ten der/die Angeklagte(n) schuldig zu sprechen ist/sind.

1. Verfahrensgegenstand

a) Die prozessuale Tat

4 Gegenstand der Urteilsfindung und damit der gutachtlichen Vorüberlegung ist ge-
mäß § 264 StPO die in der Anklage bezeichnete Tat, wie sie sich nach dem Ergeb-
nis der Hauptverhandlung darstellt. 

Das Tatgericht muss die zugelassene Anklage erschöpfen, d.h. im tatrichterlichen Ur-
teil hat das Gericht über alle dem Gericht unterbreiteten selbstständigen prozessua-

Die Formalien (Ladungen, Zustellungen, Unterschriften, Vollmachten) sind in Ord-
nung.

II. Ergänzende Hinweise zum Sachverhalt

Es ist davon auszugehen, dass

n die §§ 240, 257 StPO beachtet wurden,

n eventuell erforderliche Strafanträge rechtzeitig gestellt sind,

n etwaig erforderliche Aussagegenehmigungen ordnungsgemäß vorgelegt wor-
den sind.

Auch wenn der Bearbeitervermerk ein Gutachten nicht ausdrücklich verlangt, ist
es unverzichtbar, die gutachtliche Prüfung auf einem Beiblatt zu skizzieren, bevor
der Urteilsentwurf abgefasst wird. Nur wer den Klausursachverhalt bereits materi-
ell und prozessual verstanden hat, ist in der Lage, einen richtigen Tenor sowie die
Urteilsbegründung in der erforderlichen Gewichtung – unter Berücksichtigung
der zu beachtenden Form und Formalien – korrekt und revisionssicher niederzu-
schreiben.

Die Prozessvoraussetzungen sind regelmäßig unproblematisch und nur zu prüfen,
sofern Zweifelsfragen vorliegen.
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len Taten zu entscheiden. Aus der Anklage und dem Eröffnungsbeschluss ergibt sich,
welche Delikte den Gegenstand der Untersuchung bilden und zur Entscheidung ste-
hen. Nicht vom Eröffnungsbeschluss erfasste Delikte können nicht unmittelbar Ge-
genstand der Prüfung sein.

b) Änderungen 

Aufgrund der Hauptverhandlung kann es aber zu Änderungen des Verfahrensge-
genstandes oder der dem Täter zur Last gelegten rechtlichen Vorwürfe gekommen
sein:

5aa) Einschränkungen sind dadurch möglich, dass einzelne unwesentliche Taten oder
Tatteile durch Beschluss aus der weiteren Strafverfolgung ausgeklammert worden
sind, §§ 154 Abs. 2, 154 a Abs. 2 StPO.

6bb) Erweiterungen auf andere prozessuale Taten können durch Nachtragsanklage
und Einbeziehungsbeschluss gemäß § 266 StPO wirksam geworden sein.

7cc) Neue oder andere als die angeklagten Straftaten derselben prozessualen Tat kön-
nen nach Hinweis auf Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes gemäß
§ 265 StPO Urteilsgrundlage werden. 

2. Strafbarkeit

8a) Die Prüfung der Strafbarkeit folgt dem System, wie es aus den schon im Zusam-
menhang mit dem Ermittlungsverfahren dargestellten Praktiker-Gutachten bekannt
ist.1

Ein Unterschied liegt aber darin, dass sich das urteilende Gericht nicht mit der Fest-
stellung bzw. Überprüfung eines (hinreichenden) Tatverdachts begnügen darf. Prü-
fungsmaßstab für die zu untersuchenden Straftatbestände ist keine (gesteigerte)
Verdachtsstufe, sondern die richterliche Überzeugung von der Täterschaft des An-
geklagten i.S.d. § 261 StPO.

Die richterliche Überzeugung ist die (subjektive) Gewissheit über das Vorhan-
densein objektiver und subjektiver entscheidungserheblicher Umstände, die
die Strafbarkeit begründen und denen gegenüber vernünftige Zweifel nicht
aufkommen. 

Dabei muss diese Gewissheit auf einer tragfähigen Beweisgrundlage aufbauen, die
die objektiv hohe Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit des Beweisergebnisses ergibt.2

Lesen Sie das Hauptverhandlungsprotokoll deshalb genau. Aus dem Protokoll er-
gibt sich, welche Delikte noch Grundlage der Urteilsfindung sein können.

Der Hinweis nach § 265 StPO wird grundsätzlich im Bearbeitervermerk als erteilt
unterstellt. Es wird aber nicht angegeben, welchen Inhalt der Hinweis hatte, um
die Lösung des Falles nicht zu verraten. Wenn Sie ein Delikt prüfen, das noch nicht
oder abweichend in der Anklageschrift bezeichnet ist, müssen Sie also zunächst
feststellen, dass diesbezüglich ein Hinweis nach § 265 StPO zu erfolgen hat und
dass dieser nach dem Bearbeitervermerk erfolgt ist. Die Erteilung des rechtlichen
Hinweises wird dann in der Klausur in einer Fußnote festgestellt.

1 AS-Skript Die staatsanwaltliche Assessorklausur (2014), Rn. 115.

2 BVerfG, Beschl. v. 30.04.2003 – 2 BvR 2045/02, juris.
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Das Strafurteil als Aufgabe der richterlichen Assessorklausur1. Teil

9 b) Fragen der Beweiswürdigung und Beweisverwertungsverbote spielen deshalb
beim Urteilsgutachten eine besondere Rolle.3

Im Zusammenhang mit der Beweiswürdigung können auch nicht angeklagte oder
ausgeklammerte Taten wieder Bedeutung erlangen: 

aa) So können aus verjährten Taten Indizien für den Schuldspruch hergeleitet
werden. 

bb) Das Beweismittel- und -verwertungsverbot des § 51 Abs. 1 BZRG für getilgte
oder tilgungsreife Vorstrafen setzt der Berücksichtigung in der Beweiswürdigung
(und auch bei der Strafzumessung) keine Grenze, weil die eng auszulegende Vor-
schrift nach ihrem klaren Wortlaut eine Verurteilung voraussetzt.4 

cc) Auch nach §§ 154, 154 a StPO ausgeschiedene Tatteile oder Nebentaten kön-
nen – sofern ein entsprechender Hinweis erteilt worden ist – bei der Beweiswürdi-
gung Verwendung finden.5

10 c) Am Ende der Prüfung stehen die Konkurrenzen, und zwar nur der Delikte, aus
denen tatsächlich schuldig gesprochen wird.

11 Das gilt auch bei Verfahren gegen Jugendliche. § 31 JGG bestimmt zwar, dass bei
mehreren Straftaten eines Jugendlichen nur eine einheitliche Rechtsfolge auszuspre-
chen ist. Die Delikte und deren Konkurrenzverhältnis sind jedoch im Urteilsspruch
festzustellen.

Wie in allen Strafrechtsklausuren ist bei der Prüfung der Strafbarkeit das materielle
Recht ein Schwerpunkt der Klausur.

Die Probleme des Allgemeinen Teils des Strafrechts spielen bei den Urteilsklausu-
ren nur eine beschränkte Rolle. Beliebt sind vor allem Versuchs- und Rücktrittskon-
stellationen sowie Abgrenzungsprobleme bei Täterschaft und Teilnahme. Auch Fra-
gen der Rechtfertigung – vor allem nach § 32 StGB und § 127 StPO – sowie praxis-
nahe Schuldprobleme, meist wegen Alkoholisierung des Angeklagten (§§ 20, 21
StGB), können intensiver abzuhandeln sein. Dagegen besitzen die theorielastigen
Probleme des Allgemeinen Teils (z.B. Irrtümer, Zurechenbarkeit etc.) kaum Exa-
mensrelevanz. 

Besonders häufig sind Delikte des Besonderen Teils des StGB gegen Leib und Le-
ben (§§ 211 ff., 223 ff. StGB), gegen Vermögen und Eigentum i.e.S. (§§ 242, 263 StGB)
sowie gegen die Willens- und Fortbewegungsfreiheit (§§ 239, 240 StGB) Gegen-
stand der Urteilsklausur, nicht selten auch in ihren Kombinations- und Qualifikati-
onsnormen (z.B. nach den §§ 239 a, 239 b, 249, 250, 252, 255, 316 a StGB). 

Besonderes Gewicht bei der Benotung wird der richtigen – mithin praxisnahen –
Schwerpunktsetzung beigemessen. Sie müssen daher denjenigen Straftatbestän-
den, die das oder ein Hauptproblem der Klausur sind, auch bei der Abfassung Ihres
Urteilsentwurfs die entsprechende Aufmerksamkeit zukommen lassen. Randdelik-
te, die schon ganz offensichtlich mit verwirklicht sind (häufig z.B. §§ 123, 185 StGB),
bzw. solche, bei denen Nichtverwirklichung nach dem Aktenauszug auf der Hand
liegt, sind allenfalls ganz knapp zu behandeln.

Das AS-Skript speziell zum materiellen Strafrecht in der Assessorklausur6 zeigt, wel-
che Streitstände Sie kennen müssen und gibt Ihnen Formulierungsvorschläge dazu.

3 AS-Skript Die staatsanwaltliche Assessorklausur (2014), 115 ff.

4 BGH, Beschl. v. 08.03.2005 – 4 StR 569/04, juris; BGHSt 25, 64, 65 f.

5 Meyer-Goßner/Schmitt § 154 Rn. 25 u. § 154 a Rn. 2.

6 AS-Skript Materielles Strafrecht in der Assessorklausur, 2013.
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Das Strafurteil als Aufgabe der richterlichen Assessorklausur1. Teil

A. Urteilskopf und Eingang

121 I. Im Urteilskopf werden das erkennende Gericht und das Aktenzeichen erwähnt.
Gemäß § 268 Abs. 1 StPO ergeht das Urteil „Im Namen des Volkes“. Anschließend
folgt die Überschrift „Urteil“.

II. Der Eingang beginnt mit den Worten: „In der Strafsache gegen“.

Es folgt die Bezeichnung des Angeklagten. Gemäß Nr. 141 Abs. 1 S. 1 RiStBV wird
der Angeklagte so genau bezeichnet, wie es für die Anklage vorgeschrieben ist
(Nr. 110 Abs. 2 Buchstabe a RiStBV). Auch die Angaben zur Haft oder Unterbringung
werden im Urteilskopf aufgenommen.

Anschließend ist die Straftat anzugeben.

Nach diesen Angaben hat die genaue Bezeichnung des erkennenden Gerichts
und zwingend die Anführung des Sitzungstages (der Urteilsverkündung) gemäß
§ 275 Abs. 3 StPO zu erfolgen. Üblich ist die Angabe sämtlicher Sitzungstage.

Grobgliederung des Strafurteils

n Urteilskopf und Eingang

n Urteilsformel

n Bezeichnung der angewendeten Vorschriften

n Urteilsgründe

n Unterschriften

Gliederung des Urteilskopfs und des Eingangs

n Urteilskopf

n Erkennendes Gericht

n Aktenzeichen

n Überschrift: „Im Namen des Volkes“

n Eingang

n Bezeichnung des Angeklagten

n Angabe der Straftat

n Benennung der mitwirkenden Personen

n Tag der Sitzung

Bei der Übernahme von Angaben aus der Anklageschrift ist Vorsicht geboten, da
zwischenzeitlich eingetretene Änderungen zu berücksichtigen sind. So kann z.B.
ein zum Anklagezeitpunkt vollzogener Haftbefehl inzwischen außer Vollzug ge-
setzt worden sein oder aber der Angeklagte nunmehr die Altersgrenze der Volljäh-
rigkeit überschritten haben, sodass die beibehaltene Benennung der gesetzlichen
Vertreter fehlerhaft wäre. Es sollen ausschließlich die Angaben, die im Hauptver-
handlungsprotokoll ausgeführt sind, verwendet werden.

Auch hier sollte in der Klausur die Straftat genannt werden, die im Hauptverhand-
lungsprotokoll bezeichnet ist, und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich diesbe-
züglich eine Verurteilung erfolgt.
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II. Freispruch, § 267 Abs. 5 S. 1 StPO

182

III. Verfahrenseinstellung

183

E. Unterschriften

184Gemäß § 275 Abs. 2 S. 1 u. 3 StPO ist das Urteil von den Berufsrichtern zu unter-
schreiben, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben; der Unterschrift der Laien-
richter bedarf es nicht.

Ist ein Richter (z.B. durch Versetzung, Krankheit oder Urlaub) verhindert, seine Unter-
schrift beizufügen, so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes von dem
Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung von dem ältesten beisitzenden Richter
unter dem Urteil vermerkt (§ 275 Abs. 2 S. 2 StPO).

F. Form und Inhalt des Berufungsurteils

185Denkbar – wenn auch selten – ist als Klausuraufgabe auch der Urteilsentwurf nach ei-
ner Berufungshauptverhandlung. Allgemein folgt das Berufungsurteil der Gliede-
rung des erstinstanzlichen Strafurteils.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 465 Abs. 1, 467 Abs. 1 StPO.

Gliederung der Urteilsgründe bei Freispruch

n Vorwurf der Anklage

n Angaben zur Person des Angeklagten (soweit für die Gründe noch relevant)

n Tatsächliche Feststellungen zum Sachverhalt

n Beweiswürdigung

n Einlassung des Angeklagten

n Beweistatsachen

n Aussagen, Gutachten

n Tatsachliche / rechtliche Begründung des Freispruchs

n Nebenentscheidungen

Gliederung der Urteilsgründe bei Verfahrenseinstellung

n Vorwurf der Anklage

n Tatsächlichen Feststellungen zu den Voraussetzungen des Verfahrenshinder-
nisses

n Rechtliche Begründung des Verfahrenshindernisses

n Nebenentscheidungen

In den Examensklausuren findet man nicht selten an dieser Stelle die eigene Un-
terschrift des Kandidaten. Die Klausur darf keine Hinweise auf die Identität geben!
Daher hier nur ausführen „ Unterschrift Richter“.
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I. Urteilskopf

186 Die Angaben für den Urteilskopf sind grundsätzlich dem Sitzungsprotokoll zu ent-
nehmen, das in der Klausur enthalten ist.

II. Urteilsformel

Besondere Bedeutung kommt der Urteilsformel zu. 

1. Unzulässigkeit der Berufung

187

2. Einstellung wegen eines Verfahrenshindernisses oder Fehlens ei-
ner Prozessvoraussetzung

188 Die Tenorierung ist mit der bei einer Einstellung in erster Instanz identisch.

3. Verwerfung der zulässigen Berufung

189

4. Teilerfolg der Berufung

190

5. Erfolgreiche Berufung

191

6. Berufung mehrerer Angeklagter

192 Haben mehrere Angeklagte Berufung eingelegt, ist die Urteilsformel, je nach dem
entsprechenden Ergebnis der gutachterlichen Prüfung, für jeden Angeklagten ver-
ständlich und daher möglicherweise getrennt zu fassen. Exemplarisch kann eine Te-
norierung wie folgt lauten:

Die Berufung des Angeklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts … vom … wird als
unzulässig verworfen. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Die Berufung des Angeklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts … vom … wird auf
seine Kosten als unbegründet verworfen. 

Auf die Berufung des Angeklagten wird das Urteil des Amtsgerichts … vom … aufge-
hoben. Der Angeklagte wird wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu
10,- € verurteilt. Im Übrigen wird er freigesprochen.

oder

Die Berufung wird mit der Maßgabe verworfen, dass …

Auf die Berufung des Angeklagten wird das Urteil des Amtsgerichts … vom … aufge-
hoben. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die not-
wendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last.

oder im Fall des § 328 Abs. 2 StPO:

Auf die Berufung des Angeklagten wird das Urteil des Amtsgerichts … vom … aufge-
hoben. Die Sache wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Amtsge-
richt … verwiesen.
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III. Bezeichnung der angewendeten Vorschriften

193Die angewendeten Vorschriften sind auch im Berufungsurteil – ebenso wie beim
erstinstanzlichen Urteil – zu benennen.

IV. Urteilsgründe

194Die Ausführungen zu den Urteilsgründen im Urteil der ersten Instanz finden hier
sinngemäß Anwendung. Auf einige Besonderheiten ist aber hinzuweisen:

1. Die Gründe des Berufungsurteils beginnen zunächst mit der Wiedergabe der
Straferkenntnisse erster Instanz.

2. Es folgt ein Bericht über die Berufungseinlegung.

3. Erst danach folgen die Urteilsgründe, deren Gliederung wie beim erstinstanzli-
chen Urteil davon abhängig ist, ob Verurteilung, (Teil-)Einstellung oder (Teil-)Frei-
spruch in Betracht kommt – dem der ersten Instanz.

V. Unterschriften

195Ebenso wie bei dem erstinstanzlichen Urteil endet das Berufungsurteil mit der oder
den Unterschriften.

Auf die Berufung des Angeklagten A wird das Urteil des Amtsgerichts … vom … auf-
gehoben, soweit es ihn betrifft. Der Angeklagte A wird freigesprochen. Die Berufung
des Angeklagten B wird als unbegründet verworfen. Der Angeklagte B hat die Kosten
seines Rechtsmittels zu tragen. Die Kosten und notwendigen Auslagen des Angeklag-
ten A fallen der Staatskasse zur Last.
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B. Die Begründetheit der Revision allgemein

335 Die Revision ist gemäß § 337 StPO begründet, wenn das Urteil auf einer Verletzung
des Gesetzes beruht, der behauptete Rechtsfehler bewiesen und darüber hinaus re-
visibel ist.

I. Gesetzesverletzung
336 Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet

worden ist (§ 337 Abs. 2 StPO). 

Rechtsnormen in diesen Sinne sind alle bundes- und landesrechtlichen Normen des
Verfassungsrechts und sämtliche Normen des Verfahrensrechts sowie des sachlichen
Rechts. Hierzu gehören auch anerkannte Auslegungsregeln, das Gewohnheitsrecht,
die Naturgesetze, Erfahrungssätze, zwingende Denkgesetze der Logik und der Zwei-
felssatz. Keine Rechtsnormen sind demgegenüber bloße Verwaltungsanordnungen
wie die RiStBV oder der Geschäftsverteilungsplan.254

II. Beruhen
337 Von einem Beruhen des Urteils auf dem Gesetzesverstoß ist immer dann auszuge-

hen, wenn das Urteil ohne die Verletzung des Gesetzes möglicherweise anders (und
bei einer Revision des Angeklagten für ihn günstiger) ausgefallen wäre.255 Einer po-
sitiven Feststellung des Ursachenzusammenhangs bedarf es aber nicht. Vielmehr ge-
nügt es, dass dieser jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann.256 Ein Beruhen ist
im Ergebnis also dann zu verneinen, wenn das Urteil auch bei Vermeidung des
Rechtsfehlers in gleicher Weise ausgefallen wäre. 

1. Verfahrensfehler
338 Im Rahmen von Verfahrensfehlern kommt es darauf an, ob ein rechtsfehlerfreies Ver-

fahren zu demselben oder möglicherweise zu einem anderen Ergebnis geführt hät-
te.257 Erwähnt das Urteil bei einer zusammenfassenden Aufzählung der verwende-
ten Beweisquellen ein bestimmtes Beweismittel, bedeutet dies noch nicht, dass das
Urteil auf diesem beruhen muss.258 Im Rahmen der absoluten Revisionsgründe
wird das Beruhen allerdings grundsätzlich unwiderlegbar vermutet, sodass hier kei-
ne Beruhensprüfung vorzunehmen ist (§ 338 StPO). 

2. Sachlich-rechtliche Fehler
339 Bei sachlich-rechtlichen Mängeln ergibt sich das Beruhen aus den fehlerhaften Ur-

teilsgründen selbst.259 Enthält das Urteil widersprüchliche Feststellungen, kann häu-

Begründetheit der Revision

n Gesetzesverletzung
n Beruhen
n Beweis
n Revisibilität des Rechtsfehlers

254 Meyer-Goßner/Schmitt § 337 Rn. 2 ff.

255 Meyer-Goßner/Schmitt § 337 Rn. 37.

256 Meyer-Goßner/Schmitt § 337 Rn. 37.

257 Meyer-Goßner/Schmitt § 337 Rn. 38.

258 Meyer-Goßner/Schmitt § 337 Rn. 38.

259 Meyer-Goßner/Schmitt § 338 Rn. 40.
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fig nicht ausgeschlossen werden, dass auch die übrigen Feststellungen fehlerhaft
sind. Bei mit Mängeln behafteten Strafzumessungserwägungen entscheidet das Re-
visionsgericht nach eigenen Ermessen darüber, ob nach dem Gesamtinhalt der Ur-
teilsgründe auszuschließen ist, dass der Mangel Einfluss auf die Strafbemessung ge-
habt haben kann.260

3. Kriterien für das Beruhen

340Weder aus dem Gesetz noch aus Entscheidungen der Rspr. lassen sich indes sichere
einheitliche Kriterien für das Maß der Wahrscheinlichkeit gewinnen, bei welchem ein
Beruhen des Urteils auf dem Rechtsfehler anzunehmen oder aber zu verneinen ist.261

Letztlich kann die Beruhensfrage daher immer nur einzelfallorientiert beantwortet
werden. Gleichwohl gibt es bestimmte Grundzüge und Fallgruppen, welche bei der
Beruhensprüfung durch die Rspr. typischerweise von Bedeutung sind. 

341a) So ist grundsätzlich zu beachten, dass nach der Aufgabenverteilung zwischen
Tat- und Revisionsgericht sowie der zu achtenden Subjektstellung des Angeklagten,
der vom Revisionsgericht zu erschließende hypothetische Verfahrensverlauf weder
die freie Beweiswürdigung, noch das denkbare gesetzeskonforme Verteidigungsver-
halten des Angeklagten vorwegnehmen darf.262

342b) Das Beruhen des Urteils auf dem Rechtsfehler wurde von der Rspr. in vielen Fällen
dann verneint, wenn der Beweiswert eines Beweismittels (beispielsweise bei Faser-
spuren) so hoch war, dass sich der Tatrichter darüber ohnedies nicht hätte hin-
wegsetzen dürfen. Ebenso, wenn bestimmte Umstände es ausgeschlossen erschei-
nen lassen, dass sich der Angeklagte anders als geschehen hätte verteidigen kön-
nen,263 bei prozessualer Überholung, fehlerhaften Hilfserwägungen264 und die Ent-
scheidung nicht tragenden Feststellungen265 sowie bei Verfahrenshandlungen,
wenn sich diese im Ergebnis als unerheblich herausgestellt haben. Fehler aus dem Er-
mittlungsverfahren sind wegen ihrer prozessualen Überholung regelmäßig nicht mit
der Revision anfechtbar. Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn sol-
che Verfahrensfehler bis zur Hauptverhandlung fortwirken und das Urteil in ergeb-
nisrelevanter Weise beeinflusst haben.

343c) Für den Bereich der Rechtsfolgenentscheidung hat die Rspr. ein Beruhen des Ur-
teils auf dem Rechtsfehler häufig verneint, wenn die ausgeurteilte Strafe so deutlich
am unteren Rand des möglichen Strafrahmens angesiedelt war, dass ein noch güns-
tigeres Ergebnis für den Angeklagten auch ohne den Gesetzesverstoß ausgeschlos-
sen werden konnte. Vielfach hob die revisionsgerichtliche Rspr. in ihren Entscheidun-
gen auf der anderen Seite auch lediglich den Rechtsfolgenausspruch auf, weil der
Rechtsfehler nur diesen betraf und nach den Gesamtumständen ein Einfluss des Ge-
setzesverstoßes auf den Schuldspruch auszuschließen war. Mit der Regelung des
§ 354 a Abs. 1 StPO hat der Gesetzgeber die von dem Revisionsgericht auch bei
Rechtsfolgenentscheidungen bislang allein vorzunehmende Kausalitätsprüfung im
Rahmen des Beruhens nun durch eine Ergebniskontrolle ersetzt.266

260 Meyer-Goßner/Schmitt § 337 Rn. 40.

261 Hamm Rn. 519.

262 Hamm Rn. 522.

263 Z.B. OLG Koblenz, Beschl. v. 16.10.2002 – 1 Ss 127/02.

264 Meyer-Goßner/Schmitt § 337 Rn. 40.

265 S. hierzu etwa BGH, Beschl. v. 09.01.2003 – 3 StR 431/02; OLG Koblenz, Beschl. v. 16.10.2002 –1 Ss 127/02.

266 Eisenberg/Haeseler StraFo 2005, 221, 222.
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Das Revisionsgutachten 3. Abschnitt

macht das Urteil daher sachlich-rechtlich fehlerhaft und führt auf die Revision zu des-
sen Aufhebung.701

C. Der Revisionsantrag

555Hierdurch wird die Entscheidung des Revisionsgerichts vorweggenommen. Deshalb
ist es wichtig, den weiteren Verfahrensgang nach Einlegung einer Revision zu ken-
nen.

I. Die Entscheidungsmöglichkeiten des Tatgerichts

1. Verwerfung der Revision 
556a) Hat der Revisionsführer Frist oder Form der Revisionseinlegung bzw. Revisionsbe-

gründung nach Ansicht des Tatgerichts nicht gewahrt, verwirft dieses die Revision
durch Beschluss als unzulässig (§ 346 StPO). 

Eine inhaltliche Prüfung ist dem Gericht dabei aber versagt. Es darf und muss also le-
diglich überprüfen, ob die in §§ 341 Abs. 1, 345 Abs. 2 StPO normierten Anforderun-
gen in fristgerechter Weise erfüllt worden sind.702

557b) Gegen diesen Beschluss kann der Revisionsführer innerhalb einer Woche nach
dessen Zustellung eine Überprüfung durch das Revisionsgericht beantragen.
(§ 346 Abs. 2 S. 1 StPO). Dieser Antrag bedarf keiner bestimmten Form und hindert
auch nicht die Vollstreckung des angefochtenen Urteils (§ 346 Abs. 2 S. 2 StPO).

701 Meyer-Goßner/Schmitt § 275 Rn. 29.

Verwerfung

offen-
sichtlich 

unbegründet
unzulässig

Zurück-
verweisung

eigene
Sach-

entscheidung

Aufhebung des Urteils

einstimmig begründet

Einstellung

Beschluss
(ohne Revisionshauptverhandlung)

weil weil

Aufhebung
(soweit begründet)

Zurückver-
weisung 

(Hauptver-
handlung)

eigene 
Sach-

entscheidung

Zurück-
verweisung 
(Beschluss)

eigene 
Rechts-
folgen-

entscheidung

Revision 
erfolglos

Rechtsfolge 
angemessen

keine Aufhebung

Urteil
(mit Revisionshauptverhandlung)

und weil

702 BGH, Beschl. v. 15.04.2015 – 1 StR 112/15, RÜ2 2015, 105 mit Besprechung; Hamm Rn. 1357.
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